
Haftungsfreistellungserklärung

Sehr geehrte/r ________________________________,

die Wehrschützen Schützen Kinding sind Eigentümer des Schützenhauses und damit 
einverstanden, dass am _________________________________________im 
Schützenhaus in Kinding, Am Schützenheim 3 eine Veranstaltung abgehalten wird. 

Für die gesamte Veranstaltung ist jedoch folgendes zu beachten: 

Gesetzliche Vorschriften sind zu beachten. Insbesondere ist auf die strikte Einhaltung 
des Jugendschutzgesetzes zu achten. Bekanntlich sieht das Gesetz zum Schutz der 
Jugend in der Öffentlichkeit vor, dass alkoholische Getränke nicht an Kinder und 
Jugendliche unter 16 Jahren, Branntwein und branntweinhaltige Getränke und 
Lebensmittel nicht an Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren abgegeben werden 
dürfen.

Der Veranstalter hat dafür zu sorgen, dass Parkflächen in ausreichender Zahl 
vorhanden sind. 

Sämtliche befestigten und unbefestigten Parkplatz- und Wiesenflächen, welche für 
die Veranstaltung benützt werden, sind während und nach Abschluss der 
Veranstaltung von jeglichem Unrat zu säubern. 

Schäden an der Gesamtanlage, insbesondere Schäden und Fahrspuren an den Park- 
und Grünflächen sind ohne Aufforderung sofort zu beseitigen.

Während der Veranstaltung müssen die gesetzlichen Grenzwerte für Lärm/Lautstärke 
zu jeder Zeit beachtet werden.

Bei Lagerfeuer, die Rauchentwicklung gering zu halten. 

Die Wehrschützen Kinding übernehmen aus der Überlassung des Gebäudes 
gegenüber 
________________________________________ weder eine Haftung für Personen 
noch für Sachschäden. 



Gleichzeitig hat der Veranstalter_________________________________________
die Wehrschützen Kinding von sämtlichen Haftungen freizustellen, die im Rahmen 
der Veranstaltung, insbesondere von Beteiligten und Besuchern, gegenüber diesem 
geltend gemacht werden oder geltend gemacht werden könnten, wenn und soweit 
dies gesetzlich zulässig ist. 

Wir bitten um Verständnis, dass diese Auflagen für alle Veranstaltungen gemacht 
werden müssen. Verschiedene Unfälle mit nachfolgenden Schadenersatzforderungen, 
die auch unsere Versicherungen nicht tragen, zwingen uns zu dieser bürokratischen 
Maßnahme. 

Dem Veranstalter empfehlen wir dringend, sein eigenes Haftungsrisiko abzusichern!

Mit freundlichen Grüßen 

Stephan Herrler
1. Schützenmeister

Kinding, den __________________________________

Unterschrift Veranstalter
 




